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Aktenzeichen: ASTRA-24-18.1-61/11  

Ziff. I 

Ziff. 326.1 und Ziff. 326.2

Die in den beiden Ziffern enthaltenen Tatbestände können bereits heute mit Ordnungsbussen geahndet 
werden. Mit der Erhöhung der beiden Ordnungsbussenbeträge von 60 Franken auf 80 Franken soll der 
erhöhte Stellenwert des Lärmschutzes im Besonderen und des Umweltschutzes im Allgemeinen inner-
halb des Strassenverkehrsrechts unterstrichen werden. 

Ziff. II 

Die Änderungen sollen am 1. Januar 2025 in Kraft treten. 


